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1.  Mehr Kindergeld ab 1.7.2019

Durch das Familienentlastungsgesetz will die Bundesregierung Fa-
milienleistungen bei der Bemessung der Einkommensteuer ange-
messen berücksichtigen. Um dies zu erreichen, wird das Kindergeld 
pro Kind ab 1.7.2019 um 10 € pro Monat erhöht. Es beträgt dann 
für das erste und zweite Kind je 204 €, für das dritte Kind 210 € und 
für jedes weitere Kind 235 € im Monat.

Entsprechend steigt der steuerliche Kinderfreibetrag ab 2019 auf 
2.490 € und im Veranlagungszeitraum 2020 auf 2.586 € je Eltern-
teil. Hinzu kommt noch ein sog. Betreuungsfreibetrag in Höhe von 
1.320 € je Elternteil pro Jahr. Insgesamt ergeben sich daraus Kin-
derfreibeträge in Höhe von 7.620 € für 2019 und 7.812 € für 2020.

Beschlossen ist auch die Anhebung des Grundfreibetrags für die Ver-
anlagungszeiträume 2019 von 9.000 € auf 9.168 € und 2020 dann 
auf 9.408 €.  

2.  Jahressteuergesetz 2018
seit 1.1.2019 in Kraft

Das zunächst als Jahressteuergesetz 2018 (JStG 2018) geplante 
Gesetzesvorhaben wurde im Laufe des Gesetzgebungsverfahrens 
in „Gesetz zur Vermeidung von Umsatzsteuerausfällen beim Han-
del mit Waren im Internet und zur Änderung weiterer steuerlicher 
Vorschriften“ umgetauft. Mit dem Änderungsgesetz sollen insbe-

sondere Umsatzsteuerausfälle beim Handel mit Waren auf elektro-
nischen Marktplätzen im Internet verhindert werden. Während der 
Beratungsphase erhielt der Entwurf erwartungsgemäß noch weite-
re Änderungen. Dazu sollen nachfolgend zunächst die wichtigsten 
Neuregelungen aufgezeigt werden:

 » Neue Haftungsregeln für Onlinehändler 

Die neuen Haftungsregelungen betreffen Betreiber von elektroni-
schen Marktplätzen. Können Internethändler keine Umsatzsteu-
erregistrierung nachweisen, müssen sie von Internetplattformen 
ausgeschlossen werden. Geschieht dies nicht, haftet der Marktplatz-
betreiber für den Umsatzsteuerausfall.

Den Haftungsregeln sind zunächst seit dem 1.1.2019 Aufzeich-
nungsregelungen vorgeschaltet. Diese beziehen sich z. B. auf Name 
und Adresse der Händler, Steuernummer, Zeitpunkt und Höhe des 
Umsatzes. Ab 1.3.2019 können dann Marktplatzbetreiber in Haftung 
genommen werden, sollten die Händler gegen die Vorgaben versto-
ßen und nicht vom Marktplatz entfernt werden. Dies betrifft im ers-
ten Schritt Händler, die nicht dem EU-Wirtschaftsraum angehören. 
Für Händler aus dem EU-Wirtschaftsraum, die nicht registriert sind, 
greift die Haftung ab 1.10.2019.

Anmerkung: Das Finanzamt Berlin-Neukölln ist bundesweit für 
Registrierungen von Händlern aus China, Hongkong und Taiwan 
zuständig. Das Bundesfi nanzministerium äußert sich in einem 
10-seitigen Schreiben vom 28.1.2019 ausführlich zu diesem Thema. 
Betroffene Steuerpfl ichtige sollten sich hier zeitnah fachlichen Rat 
einholen!

 » Gutscheine

Für Gutscheine, die ab dem 1.1.2019 ausgestellt werden, erfolgt 
bei der Umsatzsteuer eine Unterscheidung zwischen Einzweck- und 
Mehrzweck-Gutscheinen.  

Ein Einzweck-Gutschein ist ein Gutschein, bei dem der Ort der 
Lieferung oder der sonstigen Leistung, auf die sich der Gutschein 
bezieht, und die für diese Umsätze geschuldete Steuer zum Zeit-
punkt der Ausstellung des Gutscheins feststehen. Beim Einzweck-
Gutschein gilt die Lieferung oder Leistung zum Abgabezeitpunkt 
des Gutscheins als erbracht. Mithin ist dann auch die Besteuerung 
vorzunehmen. 

D Ö R R E N B Ä C H E R
S E I D L- S E E M A N N

Barbara Dörrenbächer
Dipl.-Kauffrau, Steuerberaterin

Konrad-Adenauer-Straße 26
85221 Dachau
Tel	 08131 - 36 90 - 0
Fax	 08131 - 36 90 -50

Ingrid Seidl-Seemann
Dipl.-Oec., Steuerberaterin

Hermann-Stockmann-Straße 18
85221 Dachau
Tel	 08131 - 66 94 37
Fax	 08131 - 66 94 34

info@kds-dachau.eu
www.kds-dachau.eu

Dörrenbächer . Seidl-Seemann . Steuerberater - Partnerschaft
Konrad-Adenauer-Straße 26 . 85221 Dachau 



Mehrzweck-Gutscheine sind Gutscheine, bei denen im Zeitpunkt 
der Ausstellung nicht alle Informationen für die zuverlässige Bestim-
mung der Umsatzsteuer vorliegen. Beim Mehrzweck-Gutschein ist 
die Besteuerung zum Einlösezeitpunkt des Gutscheins vorzunehmen.

 » Dienstwagenbesteuerung von Elektro- und extern aufl adba-
ren Hybrid-Elektrofahrzeugen

Im Bereich der Einkommensteuer wird zur Förderung der Elektromo-
bilität für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge bei der Dienstwagen-
besteuerung die Bemessungsgrundlage nach der Listenpreismethode 
halbiert. Die Absenkung betrifft sowohl die 1-%-Regelung (dann 
0,5-%-Regelung) als auch die Fahrtenbuchmethode. Führt der Steu-
erpfl ichtige ein Fahrtenbuch, werden die Aufwendungen, die auf die 
Anschaffung entfallen (z. B. Abschreibungen oder Leasingraten) bei 
der Ermittlung der Gesamtkosten nur zur Hälfte berücksichtigt. 

Die Begünstigung ist für Elektro- und Hybridelektrofahrzeuge an-
zuwenden, die vom 1.1.2019 bis zum 31.12.2021 angeschafft 
oder geleast werden, wenn deren Kohlendioxidemission höchstens 
50 Gramm je gefahrenen Kilometer beträgt oder die Reichweite 
unter ausschließlicher Nutzung der elektrischen Antriebsmaschine 
mindestens 40 Kilometer beträgt. Für Fahrzeuge, die davor oder da-
nach angeschafft oder geleast werden, gilt der bisherige Nachteils-
ausgleich (z. B. Abzug der Batteriekosten vom Bruttopreis) weiter.

 » Jobtickets wieder steuerfrei

Zum 1.1.2019 erfolgte die Wiedereinführung der Steuerbegünsti-
gung von Zuschüssen und Sachbezügen zu den Aufwendungen für 
die Nutzung öffentlicher Verkehrsmittel im Linienverkehr der Arbeit-
nehmer zwischen Wohnung und erster Tätigkeitsstätte durch den 
Arbeitgeber – sog. Jobtickets. Voraussetzung: Sie werden zusätzlich 
zum ohnehin geschuldeten Arbeitslohn gewährt. Somit können Ar-
beitgeber und Arbeitnehmer die 44-€-Grenze für geldwerte Vorteile 
anderweitig ausschöpfen.

Zudem wird die Steuerbegünstigung auf private Fahrten im öffent-
lichen Personennahverkehr erweitert. Die Steuerfreiheit für Jobti-
ckets gilt sowohl für Barzuschüsse als auch für Sachleistungen, die 
Arbeitgeber gewähren. Die steuerfreien Leistungen werden aber auf 
die Entfernungspauschale angerechnet.

 » Private Nutzung betrieblicher Fahrräder steuerfrei

Die private Nutzung eines betrieblichen Fahrrads oder Elekt-
rofahrrads wird seit dem 1.1.2019 nicht mehr besteuert. Diese 
neue Steuerbefreiung gilt jedoch nicht für solche Elektrofahrrä-
der, die verkehrsrechtlich als Kraftfahrzeug einzuordnen sind (wie 
z. B. Elektrofahrräder, deren Motor auch Geschwindigkeiten über 
25 km/h unterstützt). Für diese gelten die Regelungen der Dienst-
wagenbesteuerung - also bei Elektrofahrrädern die neue eingeführte 
0,5-%-Regelung.

 » Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften

Nach einem Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 29.3.2017 
verstößt die Regelung zum Verlustabzug bei Kapitalgesellschaften 
gegen das Grundgesetz. Mit dem JStG 2018 wird die Norm für den 
Zeitraum 2008 bis 2015 ersatzlos aufgehoben. 

 »  Neuerung bei der Gesundheits förderung von Arbeitnehmern

Um die Leistungsfähigkeit und den allgemeinen Gesundheitszustand 
zu erhalten und zu verbessern, können Arbeitgeber ihre Arbeitneh-
mer durch eine betriebliche Gesundheitsförderung bis zu einer Höhe 
von 500 € im Jahr steuerfrei unterstützen.

Zum 1.1.2019 wurde die Regelung zur Steuerbefreiung verschärft. 
Von der Steuer sind jetzt nur noch Maßnahmen mit Zertifi zierung 
durch das Sozialgesetzbuch befreit. Diese war bisher keine Voraus-
setzung für die Steuerbefreiung.

Für Maßnahmen, die bereits vor dem 1.1.2019 begonnen haben und 
keine Zertifi zierung vorweisen, wurde eine Übergangsregelung ge-
troffen. Für diese Maßnahmen ist die Zertifi zierung zur Erlangung 
der Steuerbefreiung erstmals maßgeblich für Sachbezüge, die ab 
dem 31.12.2019 gewährt werden.

Neben den erwähnten Neuregelungen sind noch weitere Gesetzes-
anpassungen vorgenommen worden, wie z. B. die Aufnahme der 
Identifi kationsnummer des Kindes in den Zulagenantrag für die Kin-
derzulage, deren Relevanz hier vernachlässigt werden kann.

3.  Mindestlohn steigt 2019 und 2020 

Am 20.11.2018 wurde die Zweite Mindestlohnanpassungsver-
ordnung im Bundesgesetzblatt verkündet. Damit gilt seit dem 
1.1.2019 ein bundeseinheitlicher gesetzlicher Mindestlohn von 
9,19 € brutto und ab dem 1.1.2020 von 9,35 € brutto. Aus-
nahmen gelten weiterhin z. B. für Auszubildende und Firmen mit 
Branchentarifverträgen.

Aufzeichnungspfl ichten: Arbeitgeber in bestimmten Branchen sind 
verpfl ichtet, Beginn, Ende und Dauer der täglichen Arbeitszeit von 
bestimmten Arbeitnehmern spätestens bis zum Ablauf des siebten 
auf den Tag des der Arbeitsleistung folgenden Kalendertages aufzu-
zeichnen und die Aufzeichnungen mindestens zwei Jahre aufzube-
wahren. Das gilt auch für Entleiher, denen ein Verleiher Arbeitneh-
mer zur Arbeitsleistung überlässt.

Minijobber: Bei Verträgen mit Minijobbern sollte überprüft werden, 
ob durch den Mindestlohn die Geringfügigkeitsgrenze von 450 € 
überschritten wird. Solche Vereinbarungen müssten angepasst wer-
den, ansonsten wird der Mini-Job sozialversicherungspfl ichtig wird 
oder es liegt ein Verstoß gegen das Mindestlohngesetz vor.

4.  Steuerliche Behandlung von Reisekosten 
bei Auslandsreisen ab 1.1.2019

Das Bundesfi nanzministerium (BMF) hat mit Schreiben vom 
28.11.2018 die neuen Pauschbeträge für Verpfl egungsmehraufwen-
dungen und Übernachtungskosten für berufl ich und betrieblich ver-
anlasste Auslandsdienstreisen ab 1.1.2019 bekannt gemacht. Diese 
ändern sich z. B. auch für die Länder Österreich, Spanien, Italien 
und Polen. Eine Reisekostentabelle fi nden Sie auf der Internetseite 
des BMF unter: http://www.bundesfi nanzministerium.de und dort 
unter Service -> Publikationen -> BMF-Schreiben.

Für die in der Bekanntmachung nicht erfassten Länder ist der für 
Luxemburg geltende Pauschbetrag, für nicht erfasste Übersee- und 
Außengebiete eines Landes ist der für das Mutterland geltende 
Pauschbetrag maßgebend. 

Bitte beachten Sie! Die Pauschbeträge für Übernachtungskosten 
sind nur in den Fällen der Arbeitgebererstattung anwendbar. Für den 
„Werbungskostenabzug“ sind nur die tatsächlichen Übernachtungs-
kosten ansetzbar; dies gilt entsprechend für den Betriebsausgaben-
abzug. Diese Regeln gelten auch für doppelte Haushaltsführungen 
im Ausland.

5.  Förderung des Mietwohnungsbaus vom Bun-
desrat vorläufi g gestoppt

Nach den Plänen der Bundesregierung zur Schaffung zusätzlichen 
Wohnraums sollten private Investoren zusätzlich zu den bestehen-
den Abschreibungsmöglichkeiten von 2 % über vier Jahre jeweils 



weitere 5 % der Anschaffungs- und Herstellungskosten einer neuen 
Mietwohnung bei der Steuer geltend machen können. Bauherren 
könnten dann – unter weiteren Voraussetzungen – in den ersten vier 
Jahren insgesamt 28 % der Anschaffungs- oder Herstellungskosten 
einer neuen Mietwohnung abschreiben. 

Am 9.11.2018 gab der Bundestag grünes Licht für das „Gesetz zur 
steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus“. Der Bundesrat 
sollte dem Gesetz am 14.12.2018 zustimmen. Er hat jedoch den Ge-
setzesbeschluss des Bundestages überraschend von der Tagesord-
nung genommen. Das Thema kann aber auf Antrag eines Landes 
oder der Bundesregierung auf eine der nächsten Tagesordnungen 
des Bundesrats gesetzt werden.

Kritikpunkte waren eine fehlende Regelung zur Begrenzung der 
Miethöhe sowie dass die EU-Regelungen zu De-minimis-Beihilfen 
gelten sollen. Hierdurch würden Wohnungsunternehmen weitge-
hend von der Sonderabschreibung ausgeschlossen und den Steuer-
pfl ichtigen ein erheblicher Bürokratieaufwand aufgebürdet. 

6.  Überschreiten der Minijob-Grenze von 
450 € durch Krankenvertretung

Grundsätzlich ist der Verdienst eines Minijobbers auf 450 € im Mo-
nat bzw. 5.400 € im Jahr begrenzt. In der Praxis ergeben sich aber 
Fälle, in denen Minijobber - aufgrund von z. B. Krankheitsvertretung 
- mehr leisten müssen und dadurch die 450-€-Grenze überschreiten.

Ob diese Überschreitung des Minijobs schädlich ist, hängt davon 
ab, ob die Verdienstgrenze nur gelegentlich und nicht vorhersehbar 
überschritten wird. Danach gilt: Wird die Verdienstgrenze gelegent-
lich und nicht vorhersehbar überschritten, bleibt die Tätigkeit ein 
Minijob.

Als gelegentlich gilt die Zahlung eines höheren Verdienstes für maxi-
mal drei Kalendermonate in einem 12-Monats-Zeitraum. In solchen 
Ausnahmefällen darf der Jahresverdienst auch mehr als 5.400 € 
betragen. Dabei spielt es keine Rolle, ob der höhere Verdienst drei 
Monate hintereinander oder in drei einzelnen Monaten verteilt über 
den 12-Monats-Zeitraum erzielt wird. Werden Krankheitsvertretun-
gen in mehr als drei Kalendermonaten übernommen, wäre die Be-
schäftigung kein Minijob mehr.

7.  Ausstellung und Aufbewahrung von 
elektronischen Rechnungen

Damit eine Rechnung zum Vorsteuer-, bzw. Betriebsausgabenabzug 
zugelassen wird, muss sie strenge Anforderungen erfüllen. Rech-
nungen können auf Papier oder vorbehaltlich der Zustimmung des 
Empfängers elektronisch übermittelt werden. Eine elektronische 
Rechnung ist eine Rechnung, die in einem elektronischen Format 
ausgestellt und empfangen wird.

Das Umsatzsteuergesetz fordert die folgenden Angaben in einer 
Rechnung:

 » Name und (vollständige) Anschrift des Leistenden und des Leistungs-
empfängers

 » Steuernummer oder Umsatzsteuer-Identifi ka tionsnummer (USt-Id-Nr.)
 » Rechnungsdatum
 » Rechnungsnummer
 » eindeutige, leicht prüfbare Beschreibung der Leistung bzw. Lieferung
 » Zeitpunkt der Leistung bzw. Lieferung und der Vereinnahmung des 

Entgelts
 » Entgelt (aufgeschlüsselt nach Steuersätzen und evt. Steuerbefreiungen)
 » Umsatzsteuersatz oder Hinweis auf eine Steuerbefreiung

 » Hinweis auf die Aufbewahrungspfl icht von zwei Jahren bei Bauleistun-
gen für Privatpersonen

 » die Angabe „Gutschrift“ in den Fällen der Ausstellung der Rechnung 
durch den Leistungsempfänger

Für Rechnungen unter 250 € gelten Erleichterungen; hier kann die 
Steuer-/USt-Id-Nr, eine Rechnungsnummer sowie  der Lieferzeit-
punkt entfallen.

Aufbewahrungspfl icht: Die Aufbewahrungsfrist beträgt bei einem 
Unternehmer in der Regel zehn Jahre. Besteht eine gesetzliche 
Pfl icht zur Aufbewahrung von Rechnungen, sind elektronische Rech-
nungen zwingend digital während der Dauer der Aufbewahrungsfrist 
auf einem Datenträger aufzubewahren, der keine Änderungen mehr 
zulässt. Hierzu gehören insbesondere nur einmal beschreibbare CDs 
und DVDs.

Bitte beachten Sie! Die immer kritischer werdenden Prüfungen 
durch die Finanzverwaltung zwingen zur akribischen Befolgung der 
Vorgaben und Aufbewahrungen. Die Aufbewahrung einer elektro-
nischen Rechnung z. B. „nur“ als Papierausdruck ist nicht zulässig! 

Besteht eine Aufbewahrungspfl icht bei Leistungen an Privatperso-
nen z. B. bei Leistungen im Zusammenhang mit einem Grundstück, 
muss der Unternehmer den Leistungsempfänger in der Rechnung auf 
dessen Aufbewahrungspfl icht hinweisen. Hierbei ist es ausreichend, 
wenn in der Rechnung ein allgemeiner Hinweis enthalten ist, dass 
eine Privatperson diese Rechnung, einen Zahlungsbeleg oder eine 
andere  beweiskräftige Unterlage zwei Jahre aufzubewahren hat.

8.  Aufwendungen für „Herrenabende“ 
nur anteilig abziehbar

In einem in bereits mehreren Rechtsgängen entschiedenem Fall 
machte eine Partnerschaft von Rechtsanwälten Aufwendungen für 
sog. „Herrenabende“ als Betriebsausgaben geltend. Zu diesen Veran-
staltungen, die im Garten eines der Partner stattfanden, lud die Part-
nerschaft ausschließlich Männer ein. Der Teilnehmerkreis bestand 
aus Mandanten, Geschäftsfreunden und Persönlichkeiten aus Ver-
waltung, Politik, öffentlichem Leben und Vereinen. Die Gäste wurden 
begrüßt, bewirtet und unterhalten. Die angefallenen Aufwendungen 
wurden komplett steuerlich angesetzt, weil sie der Pfl ege und Vor-
bereitung von Mandaten gedient hätten.

Bereits im ersten Rechtsgang vom 19.11.2013 wies das Finanzge-
richt Düsseldorf (FG) die Klage mit der Begründung ab, dass der 
steuerlichen Berücksichtigung der Aufwendungen das Abzugsverbot 
für Aufwendungen für Jagd oder Fischerei, für Segel- oder Motor-
yachten und ähnliche Zwecke entgegensteht. 

Der Bundesfi nanzhof hob das Urteil mit der Begründung auf, dass 
das vom FG angenommene Abzugsverbot nur zur Anwendung 
kommt, wenn den Gästen ein besonderes qualitatives Ambiente oder 
ein besonderes Unterhaltungsprogramm geboten wird. Die Sache 
wurde an das FG zur weiteren Sachaufklärung zurückverwiesen.

In seiner neuen Entscheidung vom 31.7.2018 lässt das FG die Auf-
wendungen hälftig zum Abzug zu. Zwar komme das Abzugsverbot 
nach der weiteren Aufklärung des Sachverhalts nicht zur Anwen-
dung, weil den Gästen weder ein besonderes qualitatives Ambiente 
noch ein besonderes Unterhaltungsprogramm geboten wurde. Die 
Aufwendungen für die Herrenabende sind aber gemischt veranlasst, 
weil sowohl Gäste aus dem privaten wie auch aus dem berufl ichen 
Umfeld der Partner teilgenommen hätten.

Anmerkung: Auch diese Entscheidung ist noch nicht rechtskräftig; 
es wurde Nichtzulassungsbeschwerde seitens der Finanzverwaltung 



Basiszinssatz: Seit 1.7.2016 = -0,88 %; 1.1.2015 – 30.6.2016 = -0,83 %; 1.7.2014 – 31.12.2014 = -0,73 %.    
(§ 247 Abs. 1 BGB)  Ältere Basiszinssätze fi nden Sie im Internet unter: http://www.bundesbank.de und dort unter „Basiszinssatz“.

Verzugszinssatz: Rechtsgeschäfte mit Verbrauchern: Basiszinssatz + 5-%-Punkte
(§ 288 BGB) Rechtsgeschäfte mit Nichtverbrauchern: 
  abgeschlossen bis 28.7.2014: Basiszinssatz + 8-%-Punkte 
  abgeschlossen ab 29.7.2014: Basiszinssatz + 9-%-Punkte
    zzgl. 40 € Pauschale

Verbraucherpreisindex: Dezember = 112,5; November =112,4; Oktober = 112,3; September = 112,1; August = 111,7; 
 (2010 = 100) Juli = 111,6; 
  Ältere Verbraucherpreisindizes fi nden Sie im Internet unter: http://www.destatis.de – Zahlen und Fakten – Konjunkturindikatoren

Bitte beachten Sie, dass dieses Informationsschreiben eine individuelle Beratung nicht ersetzen kann! Eventuelle Änderungen, die nach Ausarbeitung dieses Schreibens erfolgen, 
werden erst in der nächsten Ausgabe berücksichtigt. Trotz sorgfältiger und gewissenhafter Bearbeitung aller Beiträge übernehmen wir keine Haftung für den Inhalt.

eingelegt. Bei Vorhaben solch besonderer Veranstaltungen sollte 
grundsätzlich „vorher“ mit dem steuerlichen Berater Rücksprache 
gehalten werden.

9.  Wenn Eltern die Kranken- und Pfl ege-
versicherungsbeiträge während der Berufs-
ausbildung tragen

In einem vor dem Bundesfi nanzhof ausgetragenen Streitfall mach-
te ein Kind, welches sich in einer Berufsausbildung befand, die von 
seinem Arbeitgeber einbehaltenen Beiträge zur gesetzlichen Kran-
ken- und Pfl egeversicherung als Sonderausgaben steuerlich geltend. 
Diese Aufwendungen wirkten sich jedoch im Rahmen seiner Einkom-
mensteuerfestsetzung nicht aus. Daraufhin machten die Eltern die 
Aufwendungen im Rahmen ihrer Einkommensteuererklärung steu-
erlich geltend.

Der Bundesfi nanzhof stellte in seiner dazu ergangenen Entscheidung 
vom 13.3.2018 fest, dass Eltern, die ihrem Kind gegenüber unter-
haltsverpfl ichtet sind und dessen Kranken- und Pfl egeversiche-
rungsbeiträge tragen, die Aufwendungen auch in ihrer Einkommen-
steuererklärung geltend machen können. 

Bitte beachten Sie! Voraussetzung für den Ansatz der Aufwendun-
gen bei den Eltern ist jedoch, dass die Eltern dem Kind die Beiträge 
tatsächlich gezahlt oder erstattet haben - also durch die Beitrags-
zahlung oder -erstattung tatsächlich und endgültig wirtschaftlich 
belastet sind. Dies geschieht im Fall der Gewährung von Natural-
unterhalt nicht!

10.  Auswirkung von Hinzuschätzungen 
bei Kapitalgesellschaften

Bei Prüfungen von Betrieben durch das Finanzamt sind Hinzuschät-
zungen nichts Ungewöhnliches. Diese erfolgen häufi g dann, wenn bei 
den Betrieben Mängel bei der Kassen- oder Buchführung festgestellt 
wurden. Im Wege der Hinzuschätzung sind mehrere Methoden und 
damit verbundene Auswirkungen möglich. Bei Kapitalgesellschaften 
ist dabei stets zusätzlich noch zu klären, ob die Hinzuschätzung eine 
verdeckte Gewinnausschüttung für den Gesellschafter darstellt. Die-
se Frage hat der Bundesfi nanzhof nun in einem Urteil vom 12.6.2018 
beantwortet.

Kommt es bei einer Kapitalgesellschaft zu einer Hinzuschätzung, so 
ist auf Ebene des Gesellschafters im Zweifel von einer verdeckten 
Gewinnausschüttung auszugehen. Eine verdeckte Gewinnausschüt-
tung liegt vor, wenn dem Gesellschafter durch die Gesellschaft ein 
Vorteil zugewandt wird, der mit einer verhinderten Vermögensmeh-

rung oder einer Vermögensminderung einhergeht. Die sog. objekti-
ve Feststellungslast, dass dem Gesellschafter tatsächlich solch ein 
Vorteil zugewandt worden ist, liegt grundsätzlich beim Finanzamt. 
Dieses muss den angeblich entstandenen Vorteil nachweisen. 

In dem entschiedenen Fall konnte der Verbleib von Betriebseinnah-
men nicht geklärt werden. Damit erfolgt eine Umkehr der objektiven 
Feststellungslast. Der Gesellschafter hat nun nachzuweisen, dass 
ihm kein Geld zugegangen ist oder dieses nicht durch das Gesell-
schaftsverhältnis veranlasst ist. Nachdem auch durch das Mitwirken 
des Gesellschafters der Verbleib der Betriebseinnahmen nicht geklärt 
werden konnte, war bei der Hinzuschätzung von einer verdeckten 
Gewinnausschüttung gegenüber dem Gesellschafter auszugehen.

11.  Veräußerung einer freiberufl  ichen Einzel-
praxis nicht immer steuerlich begünstigt

Zu den Einkünften aus selbstständiger Arbeit gehört auch der Gewinn 
aus der Veräußerung des ganzen Vermögens, das der selbstständigen 
Arbeit dient (Praxisveräußerung). Für diesen Veräußerungsgewinn 
sieht das Einkommensteuergesetz eine Tarifbegünstigung vor.
 
Die steuerbegünstigte Veräußerung einer Praxis setzt voraus, dass 
der Steuerpfl ichtige die für die Ausübung der selbstständigen Tä-
tigkeit wesentlichen vermögensmäßigen Grundlagen entgeltlich und 
defi nitiv auf einen anderen überträgt. Hierzu gehören insbesondere 
die immateriellen Wirtschaftsgüter der Praxis wie Patienten- oder 
Mandantenstamm bzw. Praxiswert. Zusätzlich muss der Veräußerer 
seine freiberufl iche Tätigkeit in dem bisherigen örtlichen Wirkungs-
kreis wenigstens für eine gewisse Zeit einstellen.

Die „defi nitive“ Übertragung des Patienten- bzw. Mandantenstamms 
lässt sich i. d. R. erst nach einem gewissen Zeitablauf abschließend 
beurteilen. Nach einer Entscheidung des Bundesfi nanzhofs vom 
21.8.2018 führt eine Zeitspanne von 22 Monaten bis zur Wieder-
eröffnung der Einzelpraxis nicht zu einer defi nitiven Übertragung 
des Patienten- bzw. Mandantenstammes auf den Erwerber. Damit 
kommt es auch nicht zu einer tarifbegünstigten Praxisveräußerung.

Neben der Dauer der Einstellung der freiberufl ichen Tätigkeit ist u. a. 
die räumliche Entfernung einer wieder aufgenommenen Berufstä-
tigkeit zur veräußerten Praxis von Bedeutung. Des Weiteren sind die 
Vergleichbarkeit der Betätigungen, die Art und Struktur der Manda-
te, eine zwischenzeitliche Tätigkeit des Veräußerers als Arbeitneh-
mer oder freier Mitarbeiter des Erwerbers sowie die Nutzungsdauer 
des erworbenen Praxiswerts zu berücksichtigen. 

Anmerkung: Wird der Veräußerer als Arbeitnehmer oder als freier 
Mitarbeiter im Auftrag und für Rechnung des Erwerbers tätig, ist 
dies grundsätzlich unschädlich. 


